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DER PÄDAGOGISCHE
BEOBACHTER IM KANTON ZÜRICH
ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS• BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

26. SEPTEMBER 1931 • ERSCHEINT MONATLICH 25. JAHRGANG • NUMMER 17

Inhalt: Jahresbericht des Zürch. Kant. Lehrervereins pro 1930 (Forts.) — Familienzulagen - Zürch. Kant. Lehrer-
verein: 2. außerordentliche Delegiertenversammlung.

Jahresbericht des
Zürch. Kant Lehrervereins pro 1930

(Fortsetzung)

AJ OAZigrafomcAe tfawswirtecAa/liicAe ForZbtZdwzM/sscAwZe.

Vorerst sei auf die in den Jahresberichten pro 1927,
1928 und 1929 gemachten Ausführungen verwiesen.
Nachdem der Kantonalvorstand in der letzten Sitzung
des Jahres 1929 die Vorlage der Erziehungsdirektion
zu einem Gesetz über die Hauswirtschaftliche Fort-
bildungsschule zur Prüfung und Berichterstattung
Fräulein Dr. M. Sidler überwiesen, nahm er am 11. Ja-
nuar in seiner ersten Sitzung des Jahres 1930 ihr Referat
und ihre Anträge entgegen. Er stimmte ihrer Auffassung
zu, es sei der Präsident zu beauftragen, im Erziehungs-
rate dahin zu wirken, daß das Fach Lebenskunde
unter die obligatorischen Fächer aufgenommen werde.
Wie dann Präsident Hardmeier in der Sitzung des
Kantonalvorstandes vom 19. April mitteilte, war dieser
Wunsch im Erziehungsrate durch Stichentscheid des
Vorsitzenden abgelehnt worden, allerdings in der Mei-
nung, daß die Sachgebiete, die das Fach der Lebens-
künde bilden sollen, als Lehrstoff den Fächern für die
allgemeine geistige und sittliche Fortbildung einzu-
gliedern seien, und daß die Schulbehörden nicht ge-
hindert sein sollen, die Lebenskunde als Fach in den
örtlichen Lehrplan aufzunehmen. Von weitern Aus-
führungen glauben wir hier Umgang nehmen zu dürfen
und uns mit einem Hinweis auf den an Leitender Stelle
in Nr. 8 des „Päd. Beobachters" vom 7. Juni 1930 er-
schienenen Artikel von Präsident Hardmeier über den
Entwurf der Erziehungsdirektion zu einem Gesetze
über die Hauswirtschaftliche Fortbildungsschule vor
dem ErziehungBrate begnügen zu können. Erwähnt sei
noch, daß sich auch Fräulein Anna Gaßmann, Lehrerin
in Zürich 3, nachträglich im Sinne unserer Referentin
in einer an den Kantonalvorstand gerichteten Eingabe
für die Aufnahme der Lebenskunde unter die obliga-
torischen Fächer äußerte. Über den weitern Verlauf
der Angelegenheit im Regierungsrat und im Kantons-
rat ist im nächsten Jahre zu berichten; hoffentlich kann
dannzumal die glückliche Gutheißung der Vorlage in
der Volksabstimmung vermeldet werden.

Jfa/toaAwiere/Är die Ferfew%Mngi der «ewfraZere
»StozfoscAwZe.

Auch im Berichtsjahre 1930 blieben Kantonalvor-
stand und Abwehrkommission miteinander in Fühlung.
Wie aus dem vom ' Präsidenten der Kommission er-
statteten Tätigkeitsbericht hervorgeht, wurde wie in
den vergangenen Jahren nichts versäumt in der Vertei-
digung der neutralen Staatsschule. Der Kantonalvor-
stand unterließ es nicht, der Kommission für ihre Arbeit
bestens zu danken.

jfcj Die -BeeidfigitngsttwAZew der &e&wwdarfeArer 7930.

Um bereits Gesagtes nicht zu wiederholen, verweisen
wir vorerst auf die unter gleichem Titel im letzten
Jahresbericht gemachten Ausführungen. Die Bestäti-
gungswahlen der Sekundarlehrer 1930 nahmen den
Kantonalvorstand stark in Anspruch, war doch in zehn
Sitzungen davon die Rede. Nachdem in der ersten
Sitzung vom 11. Januar noch einige gefährdete Posi-
tionen besprochen worden waren, wurden in Ausfüh-
rung des Regulativs zum Schutze der Lehrer bei den
Bestätigungswahlen weitere Anordnungen getroffen.
So wurde die Bestimmung in § 3, da sich das damalige
Vorgehen bewährt hatte, wiederum in gleicher Weise
ausgeführt wie bei Anlaß der Bestätigungswahlen der
Primarlehrer 1928, und in Nachachtung der Para-
graphen 5 und 6 wurde in Nr. 2 des „Päd. Beobachters"
vom 15. Februar 1931 eine Mitteilung erlassen. Einer
ausführlichen Besprechung gefährdeter Kollegen war
die Sitzung vom 15. Februar gewidmet, und in der-
jenigen vom 1. März wurden die am 22. Februar erfolg-
ten Nichtbestätigungen in Birmensdorf, Räterschen und
Rikon zur Kenntnis genommen und die ersten zu ergrei-
fenden Maßnahmen beraten. Ausführliche Berichte über
die Gründe der Nichtbestätigungen, sowie über die
weiter zu Tage getretenen Erscheinungen lagen dann
in der Sitzung vom 15. März vor, und am 29. März be-
schloß der Kantonalvorstand, in einer Eingabe den
Erziehungsrat zu ersuchen, er möchte den drei nicht
bestätigten Sekundarlehrern auf Beginn des Schul-
jahres Verwesereien anweisen. Damit diese rechtzeitig
eingereicht werden konnte, mußte vorläufig von der
in § 13 vorgesehenen Befragung der Delegiertenver-
Sammlung Umgang genommen werden. Nach Entgegen-
nähme eines Berichtes von Aktuar'U. Siegrist erklär-
ten sich sodann die Abgeordneten am 24. Mai mit dem
Vorgehen des Kantonalvorstandes einverstanden. Die
Ausführungen des Referenten finden sich in der Haupt-
sache in Nr. 9 des „Päd. Beobachters" vom 21. Juni
1930, worauf hiermit lediglich verwiesen sei. Die Aus-
gaben für die Bestätigungswahlen 1930 beliefen sich
auf Fr. 194.65, woran uns von ungenannt sein wollender
Seite Fr. 58.40 geschenkt wurden.

Nicht unerwähnt bleibe noch, daß uns ein Kollege
berichtete, es seien in seiner Gemeinde anläßlich der
Bestätigungswahlen der Sekundarlehrer am 22. Februar
1931 Stimmen mit Gänsefüßchen unter dem obersten
„Ja" als ungültig erklärt worden, so daß die nach dem
ersten Lehrer aufgeführten Kollegen um diese weniger
„Ja" erhalten haben. Eine Anfrage bei unserem Rechts-
konsulenten ergab, daß dieser der Meinung ist, die
durch Gänsefüßchen bezeugten „Ja" hätten nicht be-
anstandet werden sollen. Der Kantonalvorstand be-
schloß daher, die Direktion des Innern zu ersuchen,
die Angelegenheit prüfen zu wollen. Mit Zuschrift vom
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SO/April^teilte uns diese mit, daß ihres Erachtens
Gänsefüßchen als gültige Stimmabgaben zu betrachten
seien und daß sie demgemäß das betreffende Wahl-
bureau in diesem Sinne benachrichtigt habe. Darauf
ersuchten wir die genannte Direktion, sie möchte bei
künftigen Bestätigüngswahlen über diesen Punkt eine
Wegleitung erlassen.

ZJ Die Drage der TfaAZarZ der FoZfescÄwZZeArer.

Im Anschluß an die Verhandlungen über die Bestä-
tigungswahlen der Sekundarlehrer 1930 wurde in der
ordentlichen Delegiertenversammlung vom 24. Mai
1930 ein Vorschlag von Sekundarlehrer Paul Huber in
Obfelden, die Frage der Wahlart der Volksschullehrer
einer erneuten Prüfung zu unterziehen, einstimmig
gutgeheißen und demgemäß dem Kantonalvorstand
der Auftrag erteilt, die hiefür nötigen Schritte zu tun.
Da diese Angelegenheit zur Diskussion kommen wird,
wenn die Stadt Zürich nach der Eingemeindung die
Neuordnung des Schulwesens zu treffen hat, und, wie
die Lösung auch ausfällt, die Auswirkungen für die
kantonalen Verhältnisse nicht ausbleiben werden, hielt
der Kantonalvorstand dafür, es sollten die Vorbespre-
chungen bald stattfinden. So beschloß er denn in seiner
Sitzung vom 12. Juli, die Frage in einem aus dem Kan-
tonalvorstand, den Sektionspräsidenten, den Mitglie-
dem des Preßkomitees und noch einigen weiteren Ver-
trauensleuten bestehenden Kollegium beraten zu
lassen. Es wurden zwei Versammlungen nötig. Die
erste Zusammenkunft, an der sich Paul Huber gegen
die bisherige Wahlart aussprach, während sie Sekun-
darlehrer Jakob Böschenstein in Zürich 4, der Verfasser
der Denkschrift zum Postulat über die Lehrerwahlen,
verteidigte, fand Samstag, den 1. November 1930,
nachmittags 3 Uhr, im Zunfthaus zur „Waag" in
Zürich 1 statt. Die Aussprache, die lebhaft eingesetzt
hatte, wurde sodann am 6. Dezember zu Ende geführt.
Mit allen gegen eine Stimme wurde beschlossen, der
Delegiertenversammlung zu beantragen, an der Volks-
wähl festzuhalten. Über den weiteren Verlauf der
Angelegenheit wird im nächsten Jahre zu berichten sein.

mDie Droge der AwrecAwwwg der SbAwZdiensZ/aAre.

Zu dieser Frage reichte der Verband ehemaliger
Schüler des Seminars Küsnacht zuhanden der Delegier-
tenversammlung einen von einer Weisung begleiteten
Antrag ein. Die Angelegenheit wurde am 19. April 1930
Heinrich Schönenberger zur Berichterstattung und
Antragstellung überwiesen, der dann in der Sitzung
vom 17. Mai über die Frage referierte. Es wurde be-
schlössen, den Antrag des genannten Verbandes ent-
gegenzunehmen und je nach dem Resultat der Prüfung
zweier Fälle von Anrechnung von Dienstjahren, zu
denen dann noch ein dritter kam, sich von der Dele-
giertenversamm 1ung Vollmacht zur Veranstaltung einer
Enquête geben zu lassen. In der ordentlichen Dele-
giertenversammlung vom 24. Mai 1930 begründete
sodann der Präsident des genannten Verbandes, Pri-
marlehrer Heinrich Hardmeier in Wetzikon, dessen
Antrag. Er führte aus, wie viele junge Lehrer und Leh-
rerinnen, die in der Zeit des großen Lehrerüberflusses
keine Stellen erhielten und in andere Berufsarten über-
zutreten gezwungen waren, bei ihrer Rückkehr in den
Schuldienst gegenüber denen, die gleich nach der
Patentierung darin Verwendung gefunden hatten, in
der Anrechnung der Dienstjähre und damit in der

Besoldung benachteiligt geblieben seien. Nachdem wir
von unserem Beschlüsse Kenntnis gegeben hatten,
wurden die Anträge des V.S.S.K., es möchte der Kan-
tonalvorstand über die Anzahl der Benachteiligten,
die das Seminar nach 1914 verlassen, eine Enquête
durchführen und sodann Bericht über die zu ergreifen-
den Maßnahmen erstatten, um diesen Benachteiligten
eine bessere Anrechnung der Dienstjahre zu sichern,
in der von uns vorgeschlagenen Fassung, wornach die
zu treffenden Maßnahmen vom Ergebnis der Prüfung
der angeführten Fälle ungerechter Anrechnung von
Dienstjahren abhängig gemacht werden sollten, womit
sieh auch der Referent einverstanden erklärte, von der
Delegiertenversammlung einstimmig gutgeheißen. Der
Referent erhielt den Auftrag, sich zur weiteren Verfol-
gung der Sache mit dem Präsidenten des V.S.S.K, in
Verbindung zu setzen. Dies geschah, und in der Sitzung
vom 16. August wurde in Zustimmung zu den Anträgen
Schönenbergers beschlossen: 1. die angeregte Erhebung
durchzuführen, 2. zu diesem Zwecke ein Schema zur
Erhaltung der erforderlichen Angaben auszuarbeiten,
3. zur Mitarbeit einen Vertreter des V.S.S.K, beizu-
ziehen und 4. diesen Verband mit der Beschaffung der
Adressen der Benachteiligten zu beauftragen. Es sei,
um uns Wiederholungen zu ersparen, auf den von
Schönenberger im Auftrage des Kantonalvorstandes
in Nr. 16 des „Päd. Beob." vom 4. Oktober 1930 er-
lassenen Aufruf an die in der Anrechnung von Dienst-
jähren benachteiligten Kollegen und Kolleginnen hin-
gewiesen. Auf diesen Aufruf gingen, wie in der Sitzung
vom 25. Oktober, in der die vom Präsidenten des
V.S.S.K. entworfene Vorlage zum Fragebogen gut-
geheißen wurde, mitgeteilt werden konnte, 96 Anmel-
düngen ein. Die Verarbeitung des in den eingehenden
Fragebogen enthaltenén Materials wurdedemgenannten
Präsidenten übertragen. Die Darstellung des weiteren
Verlaufes der Angelegenheit fällt dem nächsten Jahres-
berichte zu.

wJ ZîtscAro/fera, Dingaèew -and Anregwnge«.
Aus der großen Zahl von Zuschriften, Eingaben und

Anregungen, die dem Kantonalvorstand auch in diesem
Jahre von Sektionen, Lehrervereinen, Konventen,
Lehrergruppen, Gesellschaften und Kollegen zugingen,
seien, soweit es nicht unter andern Titeln bereits ge-
sehehen ist, noch die folgenden erwähnt :

1. Der Anregung Heinrich Schönenbergers, für die
Erledigung weniger wichtiger Angelegenheiten einen
ieifewdew Aw,s,scA,w/> zu bestellen, wurde unter Kenntnis-
gäbe an die Delegiertenversammlung zugestimmt. Die
neuen Vereinsstatuten werden, so sich diese Arbeits-
teilung im Kantonalvorständ bewährt, durch eine diese
Institution vorsehende Bestimmung zu ergänzen sein.
Die in der ersten Sitzung der neuen Amtsdauer vom
12. Juli 1930 getroffene Bestellung ist-in Abschnitt IV
des vorhegenden Jahresberichtes erwähnt worden. Die
Protokolle über die Verhandlungen des Leitenden Aus-
schusses sind dem Kantonalvorstand bekannt zu geben.

2. Rechtskonsulent G. Gasser in Zürich 6 übermittelte
dem Kantonalvorstand in freundlicher Weise eine eigen-
händige Anzeige Thomas Scherrs vom 16. November
1834 und eine Verdankung des Erziehungsrates vom
14. Januar 1837 an die Sehulgenossenschaft Unter-
straß,- die ihm bei der Durchsieht alter Bücher in die
Hände fielen. Die beiden Doto-wewie sollen nach gele-
gentlicher Verwendung im „Päd. Beobachter" dem
Staatsarchiv zugestellt werden.
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3. Einer Zuschrift der Kreiskonferenz Zürich III, die
sich mit der PcAaZ/wjig' newer LeArsfeZZew befaßte, wurde
Folge gegeben.

4. Mit Zuschrift vom 1. März 1930 ersuchte ein Sek-
tionspräsident den Kantonalvorstand, die Frage zu
prüfen, ob es nicht möglich wäre, den Vorständen der
Sektionen ein Verzeichnis der PecAZsguftacAiew des Z. K.
L.-V. einzuhändigen. Es wurde ihm mitgeteilt, daß der
Anregung nicht wohl Folge gegeben werden könne; hin-
gegen stehen den Sektionspräsidenten bei Bedürfnis die
Gutachten zur Einsichtnahme zur Verfügung.

5. In seiner Sitzung vom 26. April nahm der Kanto-
nalvorstand Kenntnis von einer an den Erziehungsrat
gerichteten Eingabe des Abstinentenverbandes des
Kantons Zürich, in der gewünscht wird, es möchte bei
der Organisation der neuen Lehrerbildungsanstalten
auch in Zukunft in der Ausbildung der Volksschullehrer
der Be&ämp/wjwj des AZAoAoZisrnws die nötige Aufmerk-
samkeit geschenkt werden.

6. Einer Anregung aus Kollegenkreisen Folge gebend,
ersuchte der Kantonalvorstand den Erziehungsrat, im
Hinblick auf die Jahrhundertfeier an der Universität
einen Lehrauftrag zu einer ForZeswngr «6er GescAieAZe des
zitrcAeriscAeji wwd scAweizeriscAen yScAwZwesens erteilen zu
wollen, welches Gebiet seit dem Tode Prof. Dr. O. Hun-
zikers nicht mehr berücksichtigt worden sei. Von der
Erledigung dieser Angelegenheit wird im nächsten
Jahre zu berichten sein.

7. Von der Stellungnahme des Kantonalvorstandes
in der Ersatzwahl für den verstorbenen Synodalpräsi-
denten U. Hiestand, mit der wir uns auf Wunsch des

Synodalvorstandes beschäftigten, waren die Mitglieder
der ,ScAwZsî/?iode in Nr. 15 des „Päd. Beobachters" unter-
richtet worden. Sie entschieden indessen anders.

8. Einem Sektionspräsidenten mußte auf seine Zu-
schrift mitgeteilt werden, daß die StaZwfew unseres Ver-
bandes halbe Jahresbeiträge nicht kennen.

9. Mit Zuschrift vom 10. Juli 1930 machte ein Dele-
gierter der Sektion Zürich des Schweizerischen Lehrer-
Vereins die Anregung, es möchten künftig die zürche-
rischen Abgeordneten vor der DeZe^îerZemversarwwîZwrîj
zusammenberufen und mit den von dieser zu behan-
delnden Geschäften vertraut gemacht werden. Der
Kantonalvorstand wird der Anregung, so es die Trak-
tanden erheischen, Folge geben.

10. In Beantwortung einer Zuschrift eines Kollegen
vom 24. Juni 1930, in der wir zuhanden einer außer-
kantonalen Stelle um Bekanntgabe unseres Standpunk-
tes zum $cAidiw$pe£foraf ersucht wurden, stellten wir
dem Petenten Nr. 14 des „Päd. Beobachters" 1929 zu,
wo die ablehnende Haltung der zürcherischen Lehrer-
schaft zu dieser Institution dargetan ist.

11. Mit Eingabe vom 28. Juli 1930 ersuchte uns der
Verband ehemaliger Schüler des Seminars Küsnacht
und mit Zuschrift vom 11. August 1930 die Arbeitsge-
meinschaft antimilitaristischer Zürcher Lehrer, bei der
PedaAZioiwAowiwiissio« das ÄcAweizm'scAew LeArerrereiws
um Aufhebung des Beschlusses betreffend die Einstel-
lung der Aussprache über das Buch von Schohaus in
der Lehrerzeitung einzukommen. Da auch der Kanto-
nalvorstand sich des Eindruckes nicht erwehren konnte,
daß die Diskussion zu früh geschlossen wurde, ersuchte
er den Zentralvorstand des S. L.-V., zu prüfen, ob der
Beschluß der Redaktionskommission nicht aufgehoben
werden könnte.

12. Die Anregung eines Sektionsquästors zur Mitglie-
derkontrolle soll anläßlich der (SZaZwZewreflmon-, die in
einigen Jahren an die Hand zu nehmen sein wird, er-
ledigt werden. (Schluß folgt)

Familienzulagen
Über die Fœwu7iew.2wZa#en wurde schon bei der Be-

ratung des gegenwärtigen Gesetzes über die Leistungen
des Staates für das Volksschulwesen und die Besol-
düngen der Lehrer vom 2. Februar 1919 diskutiert.
Die Delegiertenversammlung des Zürcherischen Kan-
tonalen Lehrervereins lehnte damals deren Aufnahme
in die Vorlage ab. Das Problem ist aber seither nie ganz
zur Ruhe gekommen, und es wird sich unser Verband
neuerdings damit zu befassen haben, wenn es gilt, zu
einer neuen Ordnung der Besoldungsverhältnisse
Stellung zu beziehen. Die PedaMow.

Über dieses Thema ist in der „Reformierten Schwei-
zer Zeitung" vom 26. Juni und 10. Juli a. c. unter dem
Titel „Der Familienlohn" ein Aufsatz erschienen,
welcher die Definition dieses Begriffes enthält, seine
verschiedenen Auswirkungen untersucht und seinen
Ansätzen nachgeht, welché in der Schweiz schon an viel
zahlreicheren Stellen zu treffen sind, als ich bei Ver-
öffentlichung meiner diesbezüglichen Anregung im
„Pädagogischen Beobachter" vom 17. Januar a. c.
ahnte. So dürften für uns Lehrer beispielsweise folgende
Stellen von besonderem Interesse sein: „Beim Personal
der iScAweizemcAe«. VaZicmaZAanA und der ScAweize-
mcAew f/w/altoersicAerMw^saw-sJaK existiert der Familien-
lohn nur in geringen Ansätzen. Ledige männliche Be-
amte und Angèstellte der Schweizerischen National-
bârik érhàlten im Falle der Verheiratung _eine außer-
ordentliche Gehaltserhöhung von 400 bis 600 Franken.
Kinderzulagen sind beim Personal der Nationalbank
nicht bekannt. Auch bei der Schweizerischen Unfall-
Versicherungsanstalt gibt es keine Kinderzulagen. Bei
der Anstellung wird hier der Zivilstand des Bewerbers
berücksichtigt, indem ein Verheirateter gewöhnlich
höheres Gehalt bezieht als der Ledige. Eine festgelegte
Regel wurde aber hieraus nicht gemacht." — „Wieder-
um nur im Anfangsstadium befindet sich die Entrich-
tung von Familienlohn in der scAweizemcAew PrwaZ-
wtrtecAa/Z. Nach einheitlicher Dienst- und Besoldungs-
Ordnung für das BanApersowaZ muß die außerordentliche
Gehaltserhöhung bei der Verehelichimg eines ledigen
männlichen Angestellten wenigstens 400 Franken be-
tragen. 600 Franken soll sie nicht übersteigen. — Über
die Einkommensverhältnisse beim Aaw/mä7wmcAe» Per-
sonaZ der Schweiz ist statistisch festgestellt, daß im
Gesamtdurchschnitt der Verheiratete jährlich rund
3000 Franken mehr als der Ledige bezieht. Allerdings
hängt dieser große Unterschied in erster Linie mit dem
Alter und der Stellung des kaufmännischen Angestellten
zusammen."

Im übrigen werden zahlreiche Beispiele von Familien-
Zulagen bei kantonalen, städtischen oder privatwirt-
schaftlichen Betrieben erwähnt, welche mehr lokale Be-
deutung haben, aber immerhin zeigen, welch große
Anerkennung das Prinzip des Familienlohnes in weiten
Kreisen unseres Landes bereits gefunden hat.

Für unsern Nachbarstaat Frankreich hat dieses
Postulat wegen des beständigen Rückgangs der Ge-
burtenziffer natürlich eine noch viel weiterreichende,
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nationalökonomische Bedeutung. Einem Aufsatz „Vom
Familienlohn" in den „Nachrichten des Sekretariates
der Kantonalen Zürcherischen Vereinigung für sitt-
liches Volkswohl" vom Juli dieses Jahres entnehme ich
die Notiz, „daß nun in Frankreich das Gesetz über
Familienlöhne angenommen wurde, das jeden Arbeit-
geber zur Zahlung von Familienzulagen verpflichtet."
Die Arbeitgeber müssen sieh nach dem erwähnten Auf-
satz Ausgleichskassen anschließen. Mit Einschluß der
durch den Staat und durch Unternehmungen, die keiner
Kasse angegliedert sind, bezahlten Beträge steige die
Summe der im Jahre 1930 ausgerichteten Zulagen
auf 1700 Millionen. Die Geburtenhäufigkeit unter den
Bezugsberechtigten sei um 62% größer als im Landes-
durchschnitt der gleichen Altersklassen.

Wir sehen aus diesen kurzen Berichten, wie sich das
Postulat der Familienzulagen, dessen ethische Seite
bisher noch viel zu wenig gewürdigt •wurde, doch all-
allmählich und unaufhaltsam in den Köpfen und
Herzen des Volkes einzunisten beginnt, wenn auch
vorläufig zu sagen ist, daß weite Kreise dieser For-
derung noch ablehnend und mißtrauisch gegenüber-
stehen. Ist doch beispielsweise die sozialdemokratische
Partei, von dem ethisch durchaus gerechtfertigten Ge-
danken der Gleichwertigkeit, männlicher und weiblicher
Arbeit ausgehend, gegen den Familienlohn eingestellt,
obschon er von ganz andern Gesichtspunkten aus
beurteilt werden sollte und aus sozialem Gerechtig-
keitssinn heraus recht eigentlich unterstützt werden
müßte.

So wenig es mir in meinem ersten Aufsatz darum
zu tun war, männliche und weibliche Lehrtätigkeit
gegeneinander auszuspielen, so wenig möchte ich einen
Gegensatz zwischen Land- und Stadt-, zwischen ge-
wählten und ungewählten, oder gar zwischen Primär-
und Sekundarlehrern konstruieren. Es war mir lediglich
darum zu tun, an einem bestimmten Beispiel aus meiner
Erfahrung zu zeigen, welch ungesunde Verhältnisse der
reine Leistungslohn mit sich bringt und wie nach meiner
Auffassung hier Abhilfe geschaffen werden könnte.
Ich bin den beiden Einsendern W. Oe. und J. K.
außerordentlich dankbar, daß sie sich zum gleichen
Thema in den Nummern 6 und 13 des „Pädagogischen
Beobachters" geäußert haben und kann mich ihrer
Auffassung, daß die Beratungen auf breiterer Basis
aufgenommen werden sollten, durchaus anschließen.
In diesem Falle wäre wohl die Delegiertenversammlung
des Kantonalen Lehrervereins die berufenste Instanz,
sich einmal mit dem Problem der Familienzulagen,
seiner grundsätzlichen Bedeutung, seinen möglichen
Folgen, seiner Aussicht auf Verwirklichung und spe-
zielle Anwendung auf die Verhältnisse der zürcherischen
Lehrerschaft zu befassen. IV. H.

Zürch, Kant. Lehrerverein
2. außerordentliche Delegiertenversammlung.
Samstag, den 12. September 1931, nachmittags 2% Uhr
im Hörsaal 101 der Universität Zürich.

Forsiiz: Präsident F. Dardmeier.
1. Das FroioAoZl der außerordentlichen Delegierten-

Versammlung vom 20. Juni 1930, wie es im „Päd.

Beob.", Nr. 14, erschienen ist, wird genehmigt. - Der
Aktionsführer zum Lehrerbildungsgesetz liegt gedruckt
vor und gelangt zur Verteilung an die Sektionspräsi-
denten zuhanden der Bezirkskomitees.

2. Der AiamewsaM/r«/ ergibt bei 80 Einladungen 70
anwesende oder vertretene Delegierte; entschuldigt
sind 8, unentschuldigt abwesend 2 Delegierte.

3. Anfrage des Kantowufoorstondes zur Frage der An-
reeAnung der DiewsijaAre. Diese sind den Delegierten
zugesteht worden und werden in einer Eingabe an
den Erziehungsrat aufgeführt. Der Wortlaut dieser
Eingabe soh später im „Päd. Beob." veröffentlicht
werden, so daß jeder Leser Einblick nehmen kann.

Der Referent D. Hardmeier, Präsident des V.S.S.K.,
verweist auf Nr. 16 des „Päd. Beob." 1930, in welcher
die Kohegen zur Beantwortung des Fragebogens auf-
gefordert wurden. Die eingegangenen Fragebogen ver-
arbeitete der Referent und gab anhand des Materials
ein eindrucksvolles Bild der materiehen Notlage und
der Zermürbung, welche die Stehenlosigkeit mit sich
brachte. Durch eine weniger ängstliche und engherzige
Auslegung der schon bestehenden gesetzlichen Be-
Stimmungen wäre Milderung manches Notstandes mög-
lieh gewesen.

Die Anträge bezwecken, die finanziell benachtei-
ligten Lehrer besser zu stehen, und die Hintansetzung
bei ihrem Eintritt in das pensionsberechtigte Alter
aufzuheben.

Die Delegiertenversammlung stimmt den Anträgen
zu und beschließt die eingangs erwähnte Eingabe an
den Erziehungsrat.

4. Die Frage der FoifcswaAl der DeArer. Der Referent
J.BöscAewsieiw, Sek.-Lehrer inZürich3, entwickelt noch-
mais die Gedankengänge, wie sie im Artikel „DieWahl-
art der Lehrer" in Nr. 8 des „Päd. Beob." 1931 nieder-
gelegt sind und erweitertdiese durchBetrachtungen über
die Vorlage des Schulvorstandes über die Neuorganisa-
tion des Schulwesens der Stadt Zürich. Er hält an der
Volkswahl der Lehrer auch in den Städten fest und
weist gegenüber den vorwiegend auf Zweckmäßigkeit
eingestellten Gegengründen auf die demokratische Ent-
wicklung der zürcherischen Volksschule hin. - Auf den
gleichen Standpunkt wie der Referent stellten sich die
zwei Vertrauensmännerversammlungen, die am 1. No-
vember und 6. Dezember 1930 diese Frage gründlich
besprochen haben. Aus den Berichten der Sektions-
Präsidenten geht hervor, daß auch alle Sektionen an
der Volkswahl der Lehrer festhalten wollen.

Dieser Antrag wird auch von der Delegiertenver-
Sammlung mit allen gegen eine Stimme, bei einer Ent-
haltung, angenommen.

5. Die AfiigiiedscAa/ï des Z.K.D.- F. im K.Z. F.F. Mit
großer Mehrheit wird beschlossen : der Z.K.L.-V. ver-
bleibt zurzeit noch im K.Z.V.F. Der Kantonalvorstand
wird beauftragt, diese Frage im Auge zu behalten und
später Antrag zu stellen. -si.

Zur gefl. Xotiznalime.

Anläßlich der letzten Delegiertenversammlung wurde
ein FcAirm verwechselt. Der Umtausch kann bei
P. "Walther, Lehrer in Goßau, erfolgen.

REDAKTION: E. Hardmeier, Sekundarlehrer, Uster; W. Zurrer, Lehrer, Wädenswil; U. Siearist, Lehrer, Zürich3; J.Schlatter, Lehrer, Wallisellen;
H. Schönenberger, Lehrer, Zürich 3; M. Lichti, Lehrerin, Winterthur.

Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren. — DRUCK: Art. Institut Orell Füßli, Zürich.
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